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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -
Genehmigung Einzonung "Im Bauertacher" 

Gemeinde Stäfa 

	

Massgebende 	Anpassung Zonenplan 1:500 «Im Bauertacher» und Vorschriften der Bau- und Zonen- 

	

Unterlagen 	ordnung (BZO) vom 28. Juni 2017 

Definition neue Zonen 1:250, Einzonung «Im Bauertacher» 

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 28. Juni 2017 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Im Gebiet Bauertacher ist ein Quartierplanverfahren zur rechtsgenügenden Erschliessung 

der Planung durchgeführt worden. Um die Eingriffe in die gewachsenen Ortsbildstrukturen so gering 
wie möglich zu halten, wird die Bauertacherstrasse nicht auf normgerechte Breiten aus-
gebaut, sondern weitgehend in ihren heutigen Breiten belassen. Dafür ist eine Ausweich-
stelle für das Kreuzen von Lastwagen und Personenwagen vorgesehen. Gemäss dem 
kantonalen Richtplan liegt das von der Teilrevision betroffene Gebiet Bauertacher aus-
serhalb des Siedlungsgebiets. 

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Stäfa setzte mit Beschluss vom 12. Juni 2017 die Teilrevision 
der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung vom 26. Juli 2017 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben 
vom 31. August 2017 ersucht die Gemeinde Stäfa um Genehmigung der Vorlage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Im Gebiet Bauertacher ist ein Quartierplanverfahren zur rechtsgenügenden Erschliessung 

Vorlage durchgeführt worden. Als Resultat des Quartierplanverfahrens ist eine Ausweichstelle auf 
der Talseite der Bauertacherstrasse mit einer Fläche von 11 m2  vorgesehen. Weil Er-
schliessungsanlagen für Bauzonen ebenfalls in der Bauzone liegen müssen, wird die 
benötigte Fläche von der Landwirtschaftszone in die Wohnzone W2/1.4 umgezont 
(Grundstücke Kat.-Nrn. 9585 und 12863). 

Ergebnis der Bei der Zonenplanänderung von der Landwirtschaftszone in die Wohnzone handelt es 
Genehmigungsprüfung sich um eine Einzonung. Kleinstflächen können zur Optimierung der Nutzung bestehen-

der Bauzonen, welche nicht der Bereitstellung von neuem Wohnraum oder der Ansied- 
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lung von Arbeitsplätzen auf nicht eingezontem Land dienen, sondern vielmehr eine bes-
sere Nutzung bestehender Bauzonen ermöglichen und damit einen Beitrag zur Siedlungs-
entwicklung nach innen leisten, einzelfallweise eingezont werden. 

Mit der minimalen Beanspruchung des Nichtbaugebiets kann eine deutlich bessere land-
schaftliche Einordnung der Ausweichstelle erreicht werden. Die Vergrösserung der vorlie-
genden Bauzonenfläche hat keine relevante Erhöhung des baulichen Nutzungspotenzials 
zur Folge. Sie dient nicht der Bereitstellung von neuem Wohnraum oder der Ansiedlung 
von Arbeitsplätzen, sondern ermöglicht vielmehr eine bessere Nutzung einer bestehen-
den Bauzone und leistet daher einen Beitrag an die Siedlungsentwicklung nach innen. 

Die Einzonung von 11 m2  auf den Grundstücken Kat.-Nrn. 9585 und 12863 von der Land-
wirtschaftszone in die Wohnzone W2/1.4 ist für die vorgesehene Änderung der Nutzungs-
planung eine sachgerechte Anpassung. 

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 1. Februar 2017 gestellten An-
trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der 
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt zu 
veröffentlichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversamm-
lung Stäfa mit Beschluss vom 12. Juni 2017 festgesetzt hat, wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Stäfa wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen; 

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen; 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, der Fachstelle Bodenschutz des Amts für Landschaft 
und Natur und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen; 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen; 



Amt für 
/Raumentwicklung 

7.Fü 

Baudirektion 
3/3 

III. Mitteilung an 

Gemeinde Stäfa (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Ingesa Oberland AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon 
(Katasterbearbeiterorganisation [KBO]) 

Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz 

VERSENDET AM 1 6. OKT. 2017 



1 6. Okt. 2017 migung durch die Baudirektion am 

audirektion: 	 BDV-Nr. 
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Teilrevision Nutzungsplanung 

Anpassung Zonenplan 

1:500 

Im Bauertacher 

Festsetzung durch die Gemeindeversammlung am 12. Juni 2017 

Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: 
	

Der Schreiber: 

Suter • von Känel • Wild • AG 
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 	info@skw.ch  31062 - 28.6.2017 
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Rechtskräftiger Zonenplan 

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum. 

Grundlagedaten 
AV-Daten: Corrodi Geomatik AG vom 3. August 2016 
Nutzungsplanung: Guter • von Känel • Wild • AG 
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Einzonung Im Bauertacher 
Bisher: 	Landwirtschaftszone 
Neu: 	Wohnzone W2/1.4 
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Auftraggeber  Gemeinde Stäfa 
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  1. Einleitung 
  1.1 Ausgangslage 
Ausgangslage 
 
 

   
  1.2 Aufgabenstellung 
Teilrevisionsvorlage 

   
 1.3 Ablauf der Teilrevision 
Arbeits- und Verfahrens-
schritte  
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  1.4 Grundlagen 
Übergeordnete Grundlagen  

Kommunale Grundlagen  

Bestehende Situation 
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  2. Planungsrechtliche 
Rahmenbedingungen 

2.1 Kantonale Planungsinstrumente 
ROK-ZH – Kantonales  
Raumordnungskonzept 

 
Dreieck der Nachhaltigkeit 
(Quelle: SKW) 
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Kantonaler Richtplan 
 
 

Fruchtfolgefläche 
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 2.2 Regionale Planungsinstrumente 
Regionaler Richtplan 
 

   
 2.3 Kommunale Planungsinstrumente 
Nutzungsplanung 

Kommunaler Verkehrsplan 
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Quartierplan Bauertacher 
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 3. Anpassung Zonenplan 
 

Rechtskräftiger Zonenplan 
(Ausschnitt 1:500) 

Angepasster Zonenplan 
(Ausschnitt 1:500) 



  Gemeinde Stäfa – Teilrevision Nutzungsplanung (Einzonung Im Bauertacher) 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

  
 
 

 10 Suter • von Känel • Wild • AG 

  4. Auswirkungen 
Umsetzung Quartierplan  

Überkommunale Richtpläne 

Fruchtfolgefläche 

Einwohnerkapazität 

Orts- und Strassenbild 

Luft und Lärm 

Altlasten 

Naturgefahren 
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  5. Mitwirkung 
  5.1 Verfahren 
Öffentliche Auflage 

Anhörung 

Vorprüfung 

Festsetzung 

Genehmigung 

Inkrafttreten 
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  5.2 Nicht berücksichtigte Einwendung 
Einwender: Peter Kunz 
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Nr. 41, Freitag, 14. Oktober 2016    Meldungsnummer: 00171125

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Teilrevision Nutzungsplanung – Einzonung "Im Bauertacher"
Öffentliche Auflage

Stäfa. Der Gemeinderat Stäfa hat am 04.10.2016 beschlossen:

Der Gemeinderat Stäfa hat an der Sitzung vom 04. Oktober 2016 die Teilrevision
Nutzungsplanung Einzonung "Im Bauertacher" zur öffentlichen Auflage und An-
hörung im Sinne von § 7 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) verabschiedet.

Der Teilrevision Nutzungsplanung besteht aus folgenden Unterlagen:

Anpassung Zonenplan 1:500 vom 13.08.2016
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV vom 13.09.2016

Die entsprechenden Unterlagen und Akten können während 60 Tagen, ab dem 14.
Oktober 2016 auf der Gemeindeverwaltung Stäfa, Goethestrasse 16, Büro S201A,
während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten, eingesehen werden.

Während der Auflagefrist kann sich jedermann zum Inhalt der Teilrevision Nut-
zungsplanung äussern und dagegen Einwendungen erheben. Schriftliche Einwen-
dungen sind dem Gemeinderat Stäfa, Goethestrasse 16, 8712 Stäfa, bis spätestens
13. Dezember 2016 einzureichen. Über die nicht berücksichtigten Einwendungen
wird gesamthaft beim Festsetzungsverfahren entschieden.

Gemeinderat Stäfa

00171125
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